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(2) Eine solche Handlung kann als Ver
fehlung, Ordnungswidrigkeit, Disziplinar- 
verstoß oder nach den Bestimmungen der 
materiellen Verantwortlichkeit verfolgt 
werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

§ *

(1) Verfehlungen sind Verletzungen 
rechtlich geschützter Interessen der Gesell
schaft oder der Bürger, bei denen die Aus
wirkungen der Tat und die Schuld des Tä
ters unbedeutend sind und die im Straf
gesetzbuch oder in anderen Gesetzen als 
solche bezeichnet werden.

Hinweis: Vgl. § 134 Abs. 1, §§ 137, 138, 
§139 Abs. 1, §§160 und 179 StGB. Außer
halb des StGB gibt es keine Tatbestände 
über Verfehlungen.

(2) Zur Feststellung der Verantwortlich
keit für Verfehlungen finden die Bestim
mungen des Allgemeinen Teils, entspre
chende Anwendung. Die Maßnahmen der 
Verantwortlichkeit für Verfehlungen wer
den gesetzlich besonders geregelt.

Hinweis: Vgl. 1. DVO zum EGStGB/ 
StPO — Verfolgung von Verfehlungen —, 
abgedr. unter Reg.-Nr. 3.

2. A b s c h n i t t  

Schuld

§ 5 
Grundsätze

(1) Eine Tat ist schuldhaft begangen, 
wenn der Täter trotz der ihm gegebenen 
Möglichkeiten zu gesellschaftsgemäßem 
Verhalten durch verantwortungsloses Han
deln den gesetzlichen Tatbestand eines Ver
gehens oder Verbrechens verwirklicht.

(2) Bei der Feststellung der Art und 
Schwere der Schuld sind alle objektiven und 
subjektiven Umstände sowie die Ursachen 
und Bedingungen der Tat zu berücksichti
gen, die den Täter zum verantwortungs
losen Handeln bestimmt haben.

(3) Strafrechtliche Verantwortlichkeit für 
fahrlässiges Handeln tritt nur ein, wenn 
dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist

§ 6 
Vorsatz

(1) Vorsätzlich handelt, wer sich zu der 
im gesetzlichen Tatbestand bezeichneten 
Tat bewußt entscheidet.

(2) Vorsätzlich handelt auch, wer zwar 
die Verwirklichung der im gesetzlichen Tat
bestand bezeichneten Tat nicht anstrebt, 
sich jedoch bei seiner Entscheidung zum 
Handeln bewußt damit abfindet, daß er 
diese Tat verwirklichen könnte.

Fahrlässigkeit
§ 7

Fahrlässig handelt, wer voraussieht, daß 
er die im gesetzlichen Tatbestand bezeich
neten Folgen verursachen könnte und diese 
ungewollt herbeiführt, weil er bei seiner 
Entscheidung zum Handeln leichtfertig dar
auf vertraut, daß diese Folgen nicht ein- 
treten werden.

§ 8

(1) Fahrlässig handelt auch, wer sich in 
bewußter Verletzung seiner Pflichten zum 
Handeln entscheidet und dadurch die im 
gesetzlichen Tatbestand bezeichneten Fol
gen herbeiführt, ohne diese vorauszusehen, 
obwohl er sie bei verantwortungsbewußter 
Prüfung der Sachlage hätte voraussehen 
und bei pflichtgemäßem Verhalten vermei
den können.

(2) Fahrlässig handelt auch, wer sich zur 
Zeit der Tat der Pflichtverletzung nicht 
bewußt ist, weil er infolge verantwortungs
loser Gleichgültigkeit sich seine Pflichten 
nicht bewußt gemacht oder weil er sich auf 
Grund einer disziplinlosen Einstellung an 
das pflichtwidrige Verhalten gewöhnt hat 
und dadurch die im gesetzlichen Tatbestand 
bezeichneten, bei pflichtgemäßem Verhal
ten voraussehbaren und vermeidbaren 
schädlichen Folgen herbeiführt.

§ 9
Begriff der Pflichten

Pflichten im Sinne dieses Gesetzes sind 
solche, die dem Verantwortlichen zum Zeit
punkt der Tat kraft Gesetzes, Berufs, Tä
tigkeit oder seiner Beziehungen zum Ge
schädigten zur Vermeidung schädlicher Fol
gen oder Gefahren obliegen oder die ihm


